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   Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom                                     bis einschließlich                                     öffentlich ausgelegt. 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am                                         beschlossen. 
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Abt. Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen 

Stadtentwicklungsamt 
 

............................................... 

Amtsleiter 

 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

 

Berlin, den 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 

............................................. 

Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen 

Die Verordnung ist am                                 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.             verkündet worden. 
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Verkehrsflächen
Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

z.B.
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Private Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie
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Straßenseite

Straßenseite

Straßenseite

Flächen für Versorgungsanlagen, Öffentliche und private Grünflächen
für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

z.B. ÖFFENTLICHE PARKANLAGE

z.B. UMSPANNWERK

z.B. PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

Fläche für die Landwirtschaft

Fläche für Wald

Wasserfläche

z.B. Tz.B. G

oberirdische Hauptversorgungsleitungen
Hochspannungsleitung
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Erhaltung vonAnpflanzen von

BäumenBäumen

sonstigen Bepflanzungen sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a Baugesetzbuch

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen
Festsetzungen

öffentliche Parkfläche

Gasdruckregler Trafostation

Sonstige Festsetzungen
Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

immissionsschutzgesetzes
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immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen
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Besonderer Nutzungszweck von Flächen

Sichtfläche

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Fläche

Umgrenzung der Flächen für

Stellplätze

Garagen

Gemeinschaftsstellplätze

Gemeinschaftsgaragen

Umgrenzung der Flächen für

Garagengebäude mit Dachstellplätzen

Tiefgaragen
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.

Zugrunde gelegt sind die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)  in der Fassung

der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18. Dezember 1990.
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Maßstab 1 : 1 000 Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.
Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000

Stand: Januar 2018

Bebauungsplan XXIII-4c
 

für die Grundstücke 

An der Schule 31-37, Pestalozzistraße 15-30 und  

Landsberger Straße 13, 14 
 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, 

Ortsteil Mahlsdorf 
 

 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

1. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

2. Im allgemeinen Wohngebiet sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen i.S.v. § 14 Abs. 1 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) unzulässig. Dies gilt nicht für Tiefgaragen, 
Wege und Zufahrten. 

 
3. Im Allgemeinen Wohngebiet ist pro 500 m² Grundstücksfläche ein für das 

Obstbaumsiedlungsgebiet typischer Baum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Bei der Ermittlung der Zahl der zu erhaltenden Bäume sind die vorhandenen, für 
das Obstbaumsiedlungsgebiet typische Bäume einzurechnen. 

 
4. Im Allgemeinen Wohngebiet ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten nur in 

wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und 
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 
Kraftfahrzeugstellflächen müssen in wasserundurchlässiger Bauweise hergestellt 
werden. 

 
5. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder 

Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile die entlang der 
Straße An der Schule und der Pestalozzistraße im WA 1 resultierende bewertete 
Schalldämmmaße (erf. R`w,res) aufweisen, die gewährleisten, dass ein 
Beurteilungspegel von maximal  
- 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsräumen von 
         Wohnungen 
- 40 dB(A) tags in Büroräumen und ähnlichen Räumen 

                nicht überschritten wird. 
     Die Bestimmung der erf. R`w,res erfolgt  für  jeden  Aufenthaltsraum  gemäß  der 
     Anlage     der     Verkehrswege  -  Schallschutzmaßnahmeverordnung     vom                
     24  Februar  1997    (24. BImSchV).    Für    den    Korrektursummanden   D    ist  
     abweichend  von  Tabelle 1  der Anlage zur 24. BImSchV für  Räume  der  Zeilen 
     2,   3    und   4   jeweils   ein    um   5   dB   geringerer    Wert    anzusetzen.   Die 
     Beurteilungspegel   für  den  Tag  Lr, N  sind  für   Straßen   gemäß  § 3  und   für 
     Schienenwege  gemäß  § 4 der  Verkehrslärmsschutzverordnung   vom   12. Juni 
     1990 in der Fassung  vom   18. Dezember 2014  (16. BImSchV)  zu   berechnen.  
 

6. Die Flächen mit der Bindung zur Bepflanzung sind als mehrschichtige Hecke aus 
einheimischen Gehölzen auszubilden. 
 

7. Die Aufteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der 
Festsetzungen. 

 

Hinweise: 
Bei der Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 6 wird die Verwendung von Arten der 
der Begründung zum Bebauungsplan beigefügten Pflanzlisten empfohlen.
 
 

Planunterlage ist teilweise durch Digitalisierung analoger Karten entstanden. In 
Bezug auf Katastergrenzen sind Abweichungen zur Örtlichkeit deshalb nicht aus-
zuschließen. Es können aus dieser Darstellung keine rechtlichen Ansprüche auf 
den Katastergrenzverlauf abgeleitet werden. Notfalls ist der genaue Grenzverlauf 
durch eine örtliche Grenzherstellung festzustellen. 


